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ABSTRACT 
 

Migration, Sozialstaat und Zuwanderungspolitik� 
 

Im Rahmen dieses Beitrags wird die Frage analysiert, ob ein großzügig ausgestalteter 
Sozialstaat zusätzliche Wanderungsanreize generieren kann, die eine nennenswerte 
Zuwanderung in das Sozialversicherungssystem zur Folge hat. Darüber hinaus werden 
verschiedene Politikoptionen zur Einschränkung derartiger Zuwanderungsströme diskutiert. 
Ein Überblick der relevanten empirischen Literatur zeigt, dass der derzeit keine gesicherten 
Aussagen hinsichtlich der Effekte von Sozialversicherungssystemen auf die Wanderungs-
entscheidung von Individuen möglich sind. Die empirische Evidenz lässt jedoch vermuten, 
dass starke Effekte unwahrscheinlich sind. Es wird weiterhin aufgezeigt, dass die gestiegene 
Sozialhilfequote unter Ausländern in Deutschland zu einem Großteil historisch bedingt ist und 
angesichts einer sich fundamental ändernden Immigrationspolitik nicht auf zukünftige 
Zuwanderungsströme projiziert werden kann. Empirische Studien zu den Determinanten des 
Sozialhilfebezugs implizieren, dass eine auf die Arbeitsmarkt- und Integrationsfähigkeit von 
Migranten ausgerichtete selektive Zuwanderungspolitik, wie sie teilweise im neuen 
Zuwanderungsgesetz vorgesehen ist, dazu beitragen kann, das Sozialhilferisiko zukünftiger 
Zuwanderer zu verringern. 
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Die Einführung der ����	�  ��
 für ausländische IT-Spezialisten im August 2000 hat in 

Deutschland einen bemerkenswerten Prozess des Umdenkens über die deutsche Zuwande-

rungspolitik eingeleitet. Dieser Prozess erreichte am 22. März dieses Jahres in einer denk-

würdigen Bundesratssitzung mit der Verabschiedung des von Bundesinnenminister Schily 

vorgelegten und vom Bundestag am 1. März mit den Stimmen der rot-grünen Koalition ver-

abschiedeten ��������������������	��	
�����	��	�
�������	
���	��	
�����!����	�


���"���	��������	
�
��� #	�������	�$�	�%	��	������	��	
�"���&	
��	� (Zuwanderungsge-

setz) einen vorläufigen Höhepunkt. Dieses Gesetz, das zum ersten Mal in der Geschichte 

der Bundesrepublik die entscheidenden ausländerrechtlichen Bestimmungen zusammen-

fasst, verfolgt das Ziel einer verbesserten Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Aus-

ländern in die Bundesrepublik Deutschland. Dabei sollen insbesondere die Integrationsfähig-

keit der Migranten sowie die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen 

Deutschlands berücksichtigt werden (Bundesministerium des Innern 2002).  

Gegner des Gesetzes haben im Rahmen der allgemeinen Debatte häufig die Befürchtung 

geäußert, dass es über die neuen Regelungen zu einer verstärkten Zuwanderung in die so-

zialen Sicherungssysteme kommen wird. Über die Neuregelung des Familiennachzugs könn-

ten auch Ausländer, die in Deutschland gegenwärtig nur geduldet sind, ihre Familienangehö-

rigen nach Deutschland holen. Darüber hinaus seien die neuen Regelungen zur Arbeits-

marktzuwanderung zu unspezifisch, um Zuwanderung potentieller Leistungsempfänger zu 

vermeiden. Befürworter des Gesetzes hingegen argumentieren, dass die verbesserte Steue-

rung der Zuwanderung unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und arbeitsmarktpoliti-

schen Situation dazu beitragen wird, dass zukünftige Zuwanderer die Sozialkassen entlasten 

(Deutscher Bundestag 2002). 

Vor dem Hintergrund dieser Debatte analysiert dieser Beitrag auf Basis der existierenden 

wirtschaftswissenschaftlichen Literatur, ob das neue Zuwanderungsgesetz geeignet ist, zu-

künftige Zuwanderung in die sozialen Sicherungssysteme zu verringern. Dazu wird im fol-

genden Abschnitt zuerst die Frage diskutiert, inwieweit ein großzügig ausgestalteter Sozial-

staat überhaupt zusätzliche Wanderungsanreize auslösen kann, die eine nennenswerte Zu-

wanderung in das Sozialversicherungssystem zur Folge haben. Der dritte Abschnitt beschäf-

                                                
1  Dr. Angela Merkel im Rahmen der zweiten und dritten Beratung des von der Bundesregierung 

eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung 
und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern 
(Zuwanderungsgesetz). (Deutscher Bundestag 2002) 
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tigt sich mit den Ursachen der hohen Sozialhilfequote ausländischer Haushalte in Deutsch-

land. In einem vierten Abschnitt werden verschiedene Politikoptionen zur Vermeidung der 

Zuwanderung von Leistungsempfängern diskutiert. Abschließend werden die zentralen Er-

gebnisse zusammengefasst. 

 

��
 �������������
���
���������������� 

In diesem Abschnitt werden die von einem Wohlfahrtsstaat ausgehenden Effekte auf die 

Wanderungsanreize von Individuen in einem stilisierten Modell verdeutlicht.2 Diese theoreti-

sche Darstellung wird durch einen Überblick über die existierende empirische Evidenz zu 

diesen Effekten ergänzt. Die Darstellung konzentriert sich dabei ausschließlich auf Situatio-

nen, in denen Wanderungsanreize durch das Sozialversicherungssystem in den potentiellen 

Empfängerländern ausgelöst werden. Andere, in ihrer quantitativen Bedeutung unter Um-

ständen dominierende Wanderungsmotive, wie beispielsweise die Wanderung hochqualifi-

zierter Arbeitskräfte mit einer geringen Wahrscheinlichkeit des Transferbezugs, Wanderun-

gen zum Zweck der Familienzusammenführung, politisch motivierte Wanderung und die Rol-

le von Migrationsnetzwerken, werden nicht betrachtet.3  

Das theoretische Modell, auf dem die folgende graphische Analyse basiert, unterliegt ei-

nigen vereinfachenden, für die zentralen Aussagen jedoch unbedeutenden Annahmen. Es 

werden Wanderungsströme von einem Herkunftsland H und einem oder mehreren potentiel-

len Empfängerländern betrachtet, wobei Wanderungen allein von Einkommensunterschieden 

zwischen dem Herkunftsland und den potentiellen Empfängerländern ausgelöst werden. 

Darüber hinaus wird unterstellt, dass Wanderungen mit Kosten verbunden sind, die propor-

tional zum Einkommen eines Individuums in dessen Herkunftsland modelliert werden. Es soll 

weiterhin angenommen werden, dass die Migrationskosten für Einheimische der potentiellen 

Einwanderungsländer wiederum zu hoch sind, um Wanderungsanreize in die Gegenrichtung 

auszulösen.  

Ein großzügiges soziales Sicherungssystem kann die Wanderungsentscheidung von In-

dividuen in dreierlei Hinsicht beeinflussen. Zum einen besteht die Möglichkeit, dass das So-

zialversicherungssystem im Empfängerland direkter Auslöser der Wanderungsentscheidung 

eines Individuums ist, d.h. Personen, die ansonsten nicht gewandert wären, entscheiden sich 

erst aufgrund der Existenz eines relativ großzügigen Sozialsystems zur Wanderung. Zum 

zweiten können Unterschiede der Sozialversicherungssysteme in den potentiellen Empfän-

gerländern die Wahl des Einwanderungslandes beeinflussen. Schließlich kann ein ausge-

                                                
2  Die folgenden Ausführungen basieren auf einem von Borjas (1999a) entwickelten theoreti-

schen Modell. 
3  Siehe Bauer und Zimmermann (1997) für eine Übersicht verschiedener Migrationstheorien. 
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prägtes soziales Sicherungssystem verhindern, dass Immigranten nach einem exogenen Ar-

beitsmarktschock in ihr Heimatland zurückkehren oder in ein anderes Land wandern. 

 

DIE WANDERUNGSENTSCHEIDUNG 

In Abbildung 1a wird eine Situation dargestellt, in der ein großzügiges soziales Sicherungs-

system ursächlicher Auslöser für Wanderungen ist. Auf der Abszisse ist die Humankapital-

ausstattung S eines Individuums abgebildet. Unter Humankapital wird dabei sowohl beob-

achtbares Humankapital, wie Schulbildung und Arbeitsmarkterfahrung, als auch unbeob-

achtbares Humankapital, wie beispielsweise Motivation und Risikobereitschaft, subsumiert. 

Es wird unterstellt, dass das im Herkunftsland erworbene Humankapital vollständig auf die 

Arbeitsmarktanforderungen im Empfängerland transferiert werden kann. Die Ordinate be-

schreibt das potentielle Einkommen eines Individuums. Die Gerade H repräsentiert die Ein-

kommen von Individuen mit unterschiedlicher Humankapitalausstattung im Herkunftsland 

und Gerade Z das um die Migrationskosten bereinigte potentielle Einkommen dieser Indivi-

duen im Zielland Z. In Abbildung 1a hat Gerade H eine höhere Steigung als Gerade Z. Damit 

wird implizit angenommen, dass im Sendeland eine höhere Einkommensungleichheit vor-

herrscht als im Empfängerland - eine für die Modellierung von Migrationsströmen von einem 

Entwicklungsland in ein entwickeltes Land durchaus realistische Annahme.  

Bei der in Abbildung 1a dargestellten Situation werden Individuen mit einer Humankapi-

talausstattung unter S1 in das Land Z wandern. Personen mit einer Humankapitalausstattung 

über S1 verbleiben in ihrem Herkunftsland, da sie dort ein höheres Einkommen erzielen kön-

nen. Führt nun Land Z ein über Einkommenssteuern finanziertes Mindesteinkommen in Hö-

he von Z
1w  ein (gestrichelte Linie Z' in Abbildung 1a)4, werden sich auch Individuen mit einer 

Humankapitalausstattung zwischen S1 und S2 für die Wanderung in das Land Z entscheiden. 

Für Personen mit einem Fähigkeitsniveau zwischen S1 und S2 ist das soziale Sicherungssy-

stem in Land Z damit ursächlicher Auslöser der Wanderungsentscheidung. Die Einführung 

des Mindesteinkommens führt auf jeden Fall zu einem Anstieg der Zuwanderung in Land Z. 

Diese zusätzlichen Migranten und die vor der Einführung des Mindesteinkommen zugewan-

derten Personen werden Sozialhilfe beziehen. 

Inwieweit soziale Sicherungssysteme primäre Ursache für Wanderungsströme sind, lässt 

sich empirisch nur schwer überprüfen. Immigranten werden normalerweise nicht angeben, 

dass sie allein mit der Absicht zugewandert sind, staatliche Sozialleistungen zu beziehen. 

Insgesamt dürfte die aus diesem Migrationsmotiv resultierenden Wanderungsströme - nicht 
                                                
4  Durch die Einführung eines steuerfinanzierten Mindesteinkommens in Land Z kommt es über 

die damit verbundene Umverteilung zu einer Verringerung der Einkommensungleichheit in 
Land Z. Für eine Humankapitalausstattung über S3 hat die Gerade Z' deshalb eine geringere 
Steigung als Gerade Z. 
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zuletzt aufgrund institutioneller Hemmnisse (siehe hierzu Abschnitt 4) - jedoch quantitativ 

unbedeutend sein.  

 

WAHL DES EMPFÄNGERLANDES 

Unterschiede in den sozialen Sicherungssystemen potentieller Empfängerländer können zu 

einer Selbstselektion von Migranten führen, die eine Konzentration von Migranten mit einer 

hohen Wahrscheinlichkeit des Bezugs staatlicher Transferleistungen in dem Land mit den 

höchsten Sozialstandards bewirkt.  Diese Selbstselektion von Migranten wird in Abbildung 1b 

verdeutlicht. Im Unterschied zu Abbildungen 1a hat ein Individuum aus dem Herkunftsland H 

nun die Option, in zwei potentielle Empfängerländer zu wandern. In diesen Ländern wird ein 

über Steuern finanziertes Mindesteinkommen von Z
1w  in Land Z und X

1w  in Land X garan-

tiert. Da Land Z das höchste Mindesteinkommen anbietet, werden Individuen mit einem Hu-

mankapitalbestand unter S1 in das Land Z wandern und dort Sozialhilfe beziehen. Individuen 

mit einer Humankapitalausstattung zwischen S1 und S2 werden in das Land X wandern und 

dort arbeiten. Individuen mit einem Humankapitalniveau, das über S2 liegt, können das höch-

ste Einkommen in ihrem Herkunftsland erzielen und werden sich daher nicht für eine Wande-

rung entscheiden.5  

Wie bereits oben angemerkt wurde, sind die Möglichkeiten der Zuwanderung mit dem 

Motiv des Bezugs staatlicher Transferleistungen in vielen Ländern aufgrund institutioneller 

Regelungen erheblich eingeschränkt. Der in Abbildung 1b dargestellte Extremfall dürfte da-

her ebenfalls quantitativ unbedeutend sein. In einer Erweiterung des hier dargestellten Mo-

dells, das in der Migrationsliteratur als Roy-Modell bekannt ist6, lassen sich jedoch in ihrer 

Bedeutung weitergehende Implikationen ableiten. Ein zentrales Ergebnis des Roy-Modells 

ist, dass Personen, die aufgrund ihrer Humankapitalausstattung sehr stark von Schwankun-

gen der Arbeitsnachfrage betroffen sind, in das Land wandern werden, das ihnen die beste 

Absicherung vor ungünstigen Arbeitsmarktentwicklungen anbietet, selbst wenn sie in einem 

anderen Land ein höheres Einkommen erzielen könnten. Es kommt zu einer negativen 

Selbstselektion in dem Sinne, dass sich Migranten mit einer hohen Wahrscheinlichkeit des 

Transferbezugs in den Ländern mit den höchsten Sozialstandards konzentrieren werden. 

Die Hypothese, dass Immigranten mit einer hohen Wahrscheinlichkeit des Bezugs staat-

licher Transferzahlungen in den Ländern mit dem höchsten sozialen Sicherungsniveau kon-

zentriert sein sollten, wurde insbesondere für die USA vielfach getestet. Für europäische 

Länder liegt hingegen nahezu keinerlei empirische Evidenz vor. Die existierende Literatur 

                                                
5  Es wird im Rahmen dieser Analyse angenommen, dass die Migrationskosten für Personen 

aus dem Land B zu hoch sind um einen Anreiz zur Wanderung in Land A zu generieren. 
6  Siehe Borjas (1999c, Abschnitt 3) und die darin zitierte Literatur. 
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lässt sich in zwei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe konzentriert sich auf die Frage, inwie-

weit die je nach Bundesstaat variierenden Sozialhilfeniveaus Wanderungsströme innerhalb 

der USA erklären können. Die zweite Gruppe analysiert, ob sich internationale Migranten in 

Regionen mit relativ hohen Sozialstandards konzentrieren. 

Für die USA liegt eine relativ umfangreiche empirische Literatur zu den Effekten der je 

nach Bundesstaat variierenden Sozialhilfeniveaus auf interne Wanderungsströme vor.7 Diese 

Studien kommen überwiegend zu dem Ergebnis, dass unterschiedliche Sozialhilfeniveaus 

innerhalb der USA keine bzw. nur sehr geringe Wanderungsanreize erzeugen. Ähnliche em-

pirische Studien wurden für die Europäische Union bisher nicht durchgeführt, obwohl dies 

aufgrund der in den Mitgliedsländern der EU sehr unterschiedlichen Sozialhilfeniveaus prin-

zipiell möglich wäre.8 Es stellt sich damit die Frage, ob die für die USA vorliegende Evidenz 

auf die Europäische Union übertragen werden kann. Unterschiede zwischen der EU und den 

USA legen dabei den Schluss nahe, dass Wanderungen aufgrund unterschiedlicher Sozial-

hilfeniveaus innerhalb der EU eher unwahrscheinlicher sind als in den USA.  

Zum einen liegen innerhalb der Europäischen Union rechtliche Restriktionen vor, die 

Wanderungen zum Zweck der Inanspruchnahme staatlicher Transferzahlungen erheblich 

einschränken.9 Zum zweiten dürften innerhalb der EU die Migrationskosten - insbesondere 

aufgrund von Sprachbarrieren - erheblich über denjenigen in den USA liegen. Die für die 

USA gemessenen geringen Effekte unterschiedlicher Sozialhilfeniveaus auf interne Wande-

rungsströme dürften daher eine Obergrenze für ähnliche Effekte innerhalb der EU darstellen. 

Neben diesen Studien der internen Migration in der USA liegen bisher nur zwei empiri-

sche Studien vor, die die Effekte des Wohlfahrtsstaats auf die Wahl der Empfängerregion 

internationaler Migranten untersuchen. Borjas (1999a) analysiert, inwieweit die Standortwahl 

eines Migranten in den USA auf unterschiedliche Sozialhilfeniveaus in den Bundesstaaten 

zurückzuführen ist. Er zeigt, dass Immigranten, die Sozialtransfers beziehen, in einem grö-

ßeren Ausmaß in Bundesstaaten mit relativ hohen Sozialhilfeniveaus konzentriert sind als 

Einheimische und Immigranten, die keine Sozialhilfe beziehen. Darüber hinaus haben Ände-

rungen im Sozialhilfeniveau signifikant größere Effekte auf die Sozialhilfequote von Immi-

granten als auf die Sozialhilfequote der einheimischen Bevölkerung. Diese Ergebnisse ste-

hen mit der Hypothese im Einklang, dass unterschiedliche Sozialhilfeniveaus Magneteffekte 

auf Immigranten ausüben. Zu der Analyse von Borjas (1999a) muss jedoch einschränkend 

                                                
7  Siehe hierzu beispielsweise Blank (1988), Levine und Zimmermann (1999), Meyer (1998), 

Walker (1994). Eine Literaturübersicht findet sich in Moffit (1992).  
8  Gemessen in Kaufkraftparitäten erhielt beispielsweise im Jahr 1997 eine Familie mit zwei Kin-

dern in Dänemark nahezu die doppelte Sozialhilfe wie eine Familie in Spanien (OECD 1999, 
Tabelle 2.9).   

9  Eine detaillierte Übersicht über die rechtlichen Grundlagen bezüglich des Bezugs staatlicher 
Transferleistungen in der EU geben Sinn et al. (2000, Kapitel 3). 
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angemerkt werden, dass seine Gesamtergebnisse insbesondere von zwei Beobachtungen 

(Kalifornien und New York) getragen werden. 

 In Anlehnung an Borjas (1999a) testen Brücker et al. (2001) für zehn EU-

Mitgliedsstaaten10 die Hypothese, dass Migranten, für die aufgrund ihrer Eigenschaften ein 

Bezug staatlicher Transfers überdurchschnittlich wahrscheinlich ist, in solchen Staaten kon-

zentriert sind, die sich durch ein relativ großzügiges Sozialsystem auszeichnen. Sie konzen-

trieren sich dabei auf Ausländer aus Herkunftsländern, die nicht Mitglieder der EU sind. Die 

Analyse vernachlässigt somit die interessante Frage potentieller Effekte unterschiedlicher 

Sozialhilfestandards in den EU-Mitgliedsländern auf interne Wanderungsströme.  

Die Autoren schätzen in einem ersten Schritt für jedes der von ihnen betrachteten Länder 

die Wahrscheinlichkeit des Bezugs von Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung in Ab-

hängigkeit sozioökonomischer Charakteristika wie Geschlecht, Familienstand, Alter, Ar-

beitsmarkterfahrung, Anzahl der Kinder und Schulausbildung.  Eine Dummy-Variable, die 

den Wert eins für Ausländer aus Nicht-EU Mitgliedsstaaten annimmt, erfasst zusätzlich die 

Unterschiede in der Wahrscheinlichkeit des Bezugs von Leistungen aus der Arbeitslosenver-

sicherung zwischen anderweitig vergleichbaren Immigranten und Einheimischen. Der ge-

schätzte Koeffizient dieser Dummy-Variablen wird von den Autoren als !���
������&	����� 

bezeichnet.  

Hat ein relativ großzügiges Sozialsystem Magneteffekte zur Folge, würde man über die 

Länder hinweg eine positive Korrelation zwischen der !���
������&	����� und Indikatoren 

für die Großzügigkeit des sozialen Sicherungssystems erwarten. Brücker et al. (2001) finden 

zwar eine positive Korrelation zwischen diesen beiden Variablen, diese ist jedoch unter her-

kömmlichen Signifikanzniveaus nicht von Null verschieden. Wie die Autoren selbst anmer-

ken, sollte dieses Ergebnis jedoch mit Vorsicht interpretiert werden. Zum einen basieren die 

Ergebnisse auf einer sehr geringen Anzahl von Beobachtungen für Immigranten.11 Darüber 

hinaus definieren die Autoren Migranten als Personen, die nicht Staatsbürgers eines Mit-

gliedsstaates der EU sind. Für diese Personengruppe liegen in den meisten Ländern im Ver-

gleich zu Migranten aus EU-Mitgliedsstaaten rechtliche Einschränkungen hinsichtlich des 

Bezugs staatlicher Transferleistungen vor. Es ist daher zu erwarten, dass die von den Auto-

ren geschätzte Korrelation zwischen der Residualabhängigkeit und der Großzügigkeit sozia-

ler Sicherungssysteme als Untergrenze zu interpretieren ist.  

Insgesamt weisen die wenigen existierenden empirischen Studien darauf hin, dass Sozi-

alversicherungssysteme keine starken Effekte auf Wanderungsströme und die Standortwahl 

                                                
10  Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, die Niederlande, Öster-

reich, Spanien und das Vereinigte Königreich. 
11  Für Spanien liegen beispielsweise nur 41 Beobachtungen von Migranten vor. 
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von Migranten auslösen. Angesicht der geringen Zahl empirischer Studien ist in dieser Frage 

jedoch noch ein erheblicher Forschungsaufwand notwendig, bevor gesicherte Aussagen ge-

troffen werden können. 

 

RÜCKKEHRMIGRATION 

Schließlich kann ein ausgeprägtes soziales Sicherungssystem verhindern, dass Immigran-

ten, die aufgrund eines exogenen Schocks arbeitslos werden oder im Empfängerland nicht 

das von ihnen erwartete Einkommen erzielen, in ihr Heimatland zurückkehren oder in ein 

anderes Land wandern.12 Eine derartige Situation ist in Abbildung 1c dargestellt. Zum Zeit-

punkt t seien die im Einwanderungsland A erzielbaren Einkommen durch die Linie Z
1w At be-

schrieben. Zu diesem Zeitpunkt werden Individuen mit einer Humankapitalausstattung unter 

S1 in das Land A wandern und Sozialhilfe in Höhe von Z
1w  beziehen. Individuen mit einer 

Humankapitalausstattung zwischen S1 und S3 werden ebenfalls in das Land A wandern, je-

doch um dort zu arbeiten. Individuen mit einem Humankapitalniveau größer als S3 bleiben in 

ihrem Heimatland.  

Es wird nun eine Situation betrachtet, in der ein exogener Schock in Land A zu einer Ver-

ringerung der Nachfrage nach Arbeit führt. Dabei wird angenommen, dass dieser Schock die 

Einkommensmöglichkeiten für jedes Humankapitalniveau derart verringern, dass alle Perso-

nen mit einer Humankapitalausstattung unter S4 arbeitslos werden und das staatliche Min-

desteinkommen von Z
1w  beziehen (Verschiebung der Linie Z

1w At zu Z
1w At+1). In Folge des 

Schocks werden alle Migranten mit einem Fähigkeitsniveau zwischen S1 und S3 arbeitslos. 

Von diesen Immigranten werden diejenigen mit einer Humankapitalausstattung zwischen S2 

und S3 in ihr Heimatland zurückkehren, da sie dort ein höheres Einkommen erzielen können; 

diejenigen mit einer unter S2 liegenden Humankapitalausstattung werden in Land A bleiben 

und dort Sozialhilfe beziehen.  

Es sollte an dieser Stelle angemerkt werden, dass ein Gastland nicht notwendigerweise 

ein Interesse daran haben muss, dass Zuwanderer in einer Rezessionsphase in ihr Heimat-

land zurückkehren.13 Immigranten akkumulieren während Ihres Aufenthalts Humankapital, 

das für das Gastland in der nächsten Boomphase wieder von Wert sein könnte. Zumindest 

im Fall einer temporären Arbeitslosigkeitsphase ist es wahrscheinlich, dass der zukünftige 

                                                
12  In der folgenden Darstellung wird von der Möglichkeit abstrahiert, dass Migranten potentielle 

negative Schocks auf dem Arbeitsmarkt sowie die Absicherung vor den Folgen eines derarti-
gen Schocks durch das Sozialversicherungssystem des Einwanderungslandes schon zum 
Zeitpunkt der Wanderung in ihrer Entscheidung berücksichtigt haben. 

13  Siehe hierzu auch Dustmann (1993, 1997). 
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Wert dieses Humankapitalbestands die aus der Arbeitslosigkeit der Migranten entstehenden 

temporären Kosten für das Sozialversicherungssystem übersteigt. 

Mangels geeigneter Daten existieren nur wenige empirische Studien zu den Determinan-

ten der Rückkehr von Migranten in ihr Heimatland.14 Keine dieser Studien liefert direkte Evi-

denz hinsichtlich des Effekts des Bezugs staatlicher Leistungen auf die Wahrscheinlichkeit 

der Rückkehrmigration. Jedoch erlauben die Studien einige indirekte Schlussfolgerungen. 

Schmidt (1994, Tabelle 4) verwendet Daten des Sozioökonomischen Panels (SOEP) für den 

Zeitraum von 1984 bis 1989 zur Analyse des Rückkehrverhaltens von männlichen, vollzeit-

beschäftigten Gastarbeitern in Deutschland. Seine Ergebnisse weisen darauf hin, dass die 

Rückkehrwahrscheinlichkeit von Gastarbeitern negativ mit dem Bildungsniveau korreliert ist. 

Zwischen dem Bildungsniveau eines Individuums und  der Wahrscheinlichkeit des Bezugs 

von Sozialleistungen existiert wiederum eine hohe negative Korrelation.15 Im Umkehrschluss 

impliziert dieses Ergebnis, dass Gastarbeiter, die aufgrund ihrer sozioökonomischen Charak-

teristika eine hohe Wahrscheinlichkeit des Bezugs staatlicher Transferleistungen aufweisen, 

auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in ihr Heimatland zurückkehren.  

Dustmann (1996, Tabelle 2) analysiert die Rückkehrintention von Gastarbeitern in 

Deutschland unter Verwendung des SOEP. Seinen Ergebnissen zur Folge hat der Erwerbs-

status eines Gastarbeiters keinen signifikanten Einfluss auf dessen Rückkehrintention. Ge-

geben jedoch, dass ein Gastarbeiter in sein Heimatland zurückkehren will, findet Dustmann 

(1996), dass arbeitslose im Vergleich zu beschäftigten Gastarbeitern eine signifikant längere 

restliche Aufenthaltsdauer in Deutschland planen. Diese Ergebnisse implizieren, dass der 

Bezug von Arbeitslosenhilfe zwar die grundsätzliche Entscheidung eines Gastarbeiters, in 

sein Heimatland zurückzukehren, nicht beeinflusst, den Zeitpunkt der Rückkehr jedoch ver-

zögert. Die Ergebnisse von Dustmann (1996) werden von Steiner und Velling (1992) tenden-

ziell bestätigt. Wie Dustmann (1996) analysieren sie unter Verwendung des SOEP die ge-

plante Aufenthaltsdauer von Gastarbeitern in Deutschland. Nach ihren Ergebnissen Gastar-

beiter, die weniger als neun Monate arbeitslos sind, eine längere, und Gastarbeiter mit einer 

Arbeitslosigkeitsdauer von mehr als neun Monaten eine kürzere Aufenthaltsdauer als be-

schäftigte Gastarbeiter. 

Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass auf Basis der existierenden empiri-

schen Evidenz keine gesicherten Aussagen hinsichtlich der Effekte von Sozialversiche-

rungssystemen auf die Wanderungsentscheidung von Individuen möglich sind. Die Frage, 

inwieweit großzügige soziale Sicherungssysteme ursächlicher Auslöser für die Wanderungs-

entscheidung von Individuen ist, wurde bisher keinem empirischen Test unterzogen. Nicht 

                                                
14  Eine Übersicht gibt Dustmann (1996). 
15  Siehe hierzu Abschnitt 3. 
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zuletzt aufgrund institutioneller Hemmnisse dürften Wanderungen mit dem primären Motiv 

des Bezugs staatlicher Leistungen jedoch quantitativ unbedeutend sein. Studien zu den Ef-

fekten von Sozialversicherungssystemen auf die Standortwahl und die Rückkehrwahrschein-

lichkeit von Migranten kommen zu keinem eindeutigen Ergebnis. Die Resultate dieser Studi-

en weisen jedoch darauf hin, dass keine starken Effekte erwartet werden können.  
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STILISIERTE FAKTEN 

Befürchtungen, dass die Neuregelung der Zuwanderung nach Deutschland zu einer erhöh-

ten Belastung der Sozialkassen führen könnte, werden zu einem Großteil von der über-

durchschnittlich hohen Abhängigkeit der derzeit in Deutschland lebenden ausländischen 

Haushalte von staatlichen Transferzahlungen genährt. In diesem Abschnitt sollen daher eini-

ge stilisierte Fakten zum Sozialhilfebezug von Ausländern in Deutschland vorgestellt werden, 

die diese Befürchtungen relativieren. Es sollte an dieser Stelle angemerkt werden, dass sich 

die folgenden Statistiken auf die deutsche und ausländische Bevölkerung beziehen und da-

her neben Zuwanderern auch Ausländer der zweiten und dritten Generation erfassen. Dar-

über hinaus sollte bei der Interpretation der Zahlen berücksichtigt werden, dass in der amtli-

chen Statistik nicht zwischen in Deutschland geborenen Einheimischen und Aussiedlern un-

terschieden wird, wobei letztere eine überdurchschnittlich hohe Sozialhilfequote aufweisen 

(Frick, Büchel und Voges, 1996). 

Abbildung 2 zeigt, dass die Sozialhilfequote der in Deutschland lebenden Ausländer im 

Vergleich zur Sozialhilfequote der deutschen Bevölkerung zwischen 1980 und 2000 drama-

tisch anstieg. Während die Sozialhilfequote der deutschen Bevölkerung in diesem Zeitraum 

nahezu linear von 1,4% (780 629 Personen) auf 3.3% (2 082 821 Personen) anstieg, stieg 

die Sozialhilfequote der Ausländer vom 31.12.1980 bis zum  31.12.2000 um nahezu 7 Pro-

zentpunkte von 1,4% (70 523 Personen) auf 8,2% (594 298 Personen).16  

Der Anteil der Ausländer an allen Sozialhilfeempfängern stieg von 8,3% zum Jahresende 

1980 auf 22,2% zum Jahresende 2000. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes 

entspricht dieser Anteil auch dem Anteil der ausländischen Empfängerhaushalte an den ge-

samten Sozialhilfeausgaben im engeren Sinne: Im Jahr 2000 entfielen rund 78% (5,06 Mrd. 

Euro) der Sozialhilfeausgaben auf 1,143 Mill. deutsche Empfängerhaushalte und  22% (1,45 

Mrd. Euro) auf 0,262 Mill. ausländische Haushalte (Haustein 2002). 

                                                
16  Statistisches Bundesamt (2001) und Haustein (2002). 
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Abbildung 2 lässt weiterhin erkennen, dass der Anstieg der Sozialhilfequote von Auslän-

dern bis 1994 stark mit der Entwicklung der Asylbewerberzahlen korreliert ist.17 Der Rück-

gang der Sozialhilfequote der ausländischen Bevölkerung von 11,4% im Jahr 1992 auf 6,3% 

im Jahr 1994 ist größtenteils auf das im Jahr 1993 verabschiedete Asylbewerberleistungsge-

setzes (AsylblG) und die damit verbundene Ausgliederung der Leistungen an Asylbewerber 

aus der Sozialhilfestatistik zurückzuführen.18 Zum Jahresende 2000 erhielten fast 352 000 

Personen Regelleistungen zur Deckung des täglichen Bedarfs nach dem AsylblG. Die Netto-

ausgaben für Leistungen nach dem AsylblG beliefen sich im Jahr 2000 auf nahezu 1,86 Mrd. 

Euro (Haustein 2002). Die Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz überstiegen 

damit die geschätzten Sozialhilfeausgaben für ausländische Haushalte um ca. 0,4 Mrd. Euro.  

Tabelle 1 zeigt die Entwicklung der Anzahl der Sozialhilfeempfänger und die Sozialhilfe-

quoten nach Nationalität und Aufenthaltsstatus für den Zeitraum von 1994 bis 2000. Aus die-

ser Tabelle ist ersichtlich, dass sich die Sozialhilfequoten von Deutschen und Ausländern 

aus Mitgliedstaaten der EU nicht sehr stark voneinander unterscheiden - in beiden Bevölke-

rungsgruppen erhalten ca. 3 von 100 Personen Hilfe zum Lebensunterhalt. Die Sozialhilfe-

quote von Ausländer aus Nicht-EU Staaten ist mit 9,9% im Jahr 2000 hingegen um nahezu 7 

Prozentpunkte höher als diejenige der deutschen Bevölkerung. Tabelle 1 zeigt darüber hin-

aus, dass unter den Ausländern aus Nicht-EU Staaten die Asylberechtigten einen relativ ho-

hen Anteil der Empfänger von Sozialhilfe darstellen. In 2000 lebten 164 000 Asylberechtigte 

in der Bundesrepublik Deutschland,19 wovon mehr als 71 000 Sozialhilfe empfingen. Dies 

entspricht einer Sozialhilfequote unter den Asylberechtigten von 43%. 

Die in diesem Abschnitt dargestellten stilisierten Fakten ergeben ein relativ klares Bild 

hinsichtlich der zeitlichen Entwicklung und der Struktur der Sozialhilfeabhängigkeit ausländi-

scher Haushalte. Der starke Anstieg der Sozialausgaben für Ausländer in Deutschland ist zu 

einem Großteil auf den starken Anstieg der Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge in den 

letzten 15 Jahren zurückzuführen. Die im Rahmen der Zuwanderung von Asylbewerbern und 

Bürgerkriegsflüchtlingen anfallenden Kosten für das Sozialversicherungssystem müssen als 

Preis interpretiert werden, den Deutschland für die Erfüllung seiner humanitären Verpflich-

tungen zahlt. Diese Kosten entstehen aus rein humanitären Gesichtspunkten und entziehen 

sich daher einer ökonomischen Bewertung.  

                                                
17  Für den Zeitraum von 1980 und 1993 beträgt der einfache Korrelationskoeffizient zwischen 

der Anzahl der Asylbewerber und der Sozialhilfequote ausländischer Personen in Deutschland 
0.84. 

18  Seit der Einführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylblG) am 1.11.1993 werden Lei-
stungen an Asylbewerber getrennt von der Sozialhilfestatistik in der Asylbewerberleistungssta-
tistik ausgewiesen (Hoffmann und Beck, 1994). 

19  Siehe Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen (2000), Tabelle 9. 
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Hinsichtlich der Sozialhilfeabhängigkeit der restlichen Ausländer erscheint die Situation 

weniger dramatisch als vielfach dargestellt. Ausländer aus EU-Mitgliedsstaaten unterschei-

den sich hinsichtlich ihrer Sozialhilfeabhängigkeit nicht sehr stark von Deutschen. Wie im 

nächsten Abschnitt noch näher verdeutlicht wird, muss die höhere Sozialhilfeabhängigkeit 

von Ausländern aus Nicht-EU Staaten vor dem Hintergrund der vergangenen Zuwande-

rungspolitik Deutschlands gesehen werden, die die Zuwanderung von gering qualifizierten 

Personen, also von Personen mit einer typischerweise hohen Wahrscheinlichkeit der Trans-

ferabhängigkeit gefördert hat. 

 

DETERMINANTEN DES SOZIALHILFEBEZUGS 

Welche Faktoren sind für die im Vergleich mit dem durchschnittlichen deutschen Haushalt 

höhere Sozialhilfequote von ausländischen Haushalten verantwortlich? Untersuchungen zu 

den Determinanten des Sozialhilfebezugs von Ausländern in der Bundesrepublik Deutsch-

land kommen nahezu übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass ausländische Haushalte im 

Vergleich zu deutschen Haushalten keine signifikant höhere bzw. sogar eine geringere 

Wahrscheinlichkeit des Sozialhilfebezugs aufweisen, sobald für die wichtigsten sozioökono-

mischen Merkmale kontrolliert wird.  

Basierend auf Querschnittsdaten des SOEP für das Jahr 1995 finden Frick, Büchel und 

Voges (1996), dass nach Kontrolle wichtiger Sozialstrukturvariablen keine signifikanten Un-

terschiede in der Inanspruchnahme von Sozialhilfe zwischen Ausländern und vergleichbaren 

Einheimischen festzustellen sind. Werden verschiedene Teilgruppen von Zuwanderern un-

terschieden, ergibt sich nur für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge eine signifikant po-

sitive Residualabhängigkeit20, für alle anderen ausländischen Haushalte zeigen sich keine 

signifikanten Unterschiede zu deutschen Haushalten.  

Bird et al. (1999), die ebenfalls Querschnittsdaten des SOEP verwenden, können für das 

Jahr 1996 die Ergebnisse von Frick, Büchel und Voges (1996) nicht vollständig bestätigen. 

Im Unterschied zu Frick, Büchel und Voges (1996) finden Bird et al. (1999), dass ausländi-

sche Haushalte eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit des Transferbezugs aufweisen 

als vergleichbare deutsche Haushalte. Eine unterschiedliche Spezifikation der in den beiden 

Studien verwendeten Schätzgleichung dürfte einer der Gründe für die Divergenz der Ergeb-

nisse sein. In einem zweiten Schritt betrachten Bird et al. (1999) nur Haushalte, die aufgrund 

ihres Einkommens Anspruch auf Sozialhilfe haben. Auf Basis dieses reduzierten Samples 

kommen sie zu dem Ergebnis, dass anspruchsberechtigte ausländische Haushalte keine 

                                                
20  Siehe Abschnitt 3 für eine Definition der Residualabhängigkeit. 
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größere Wahrscheinlichkeit des Sozialhilfebezugs aufweisen als anspruchsberechtigte deut-

sche Haushalte.  

Riphahn (1998) nutzt den Panelcharakter des SOEP um nicht nur für die soziale Struktur 

der Haushalte, sondern auch für unbeobachtete Heterogenität und potentielle Verzerrungen 

der Schätzergebnisse aufgrund selektiver Panelausfälle zu kontrollieren. Ihre Ergebnisse 

weisen auf eine signifikant negative Residualabhängigkeit von Ausländern hin. Dieses Er-

gebnis wird von Fertig und Schmidt (2001) unter Verwendung von Querschnittsdaten des 

Mikrozensus von 1995 bestätigt. Schließlich finden die meisten der genannten Studien eine 

mit der Aufenthaltsdauer der Zuwanderer abnehmende Wahrscheinlichkeit des Sozialhilfe-

bezugs. 

Die vorliegenden Ergebnisse für Deutschland stehen überwiegend in Einklang mit ähnli-

chen Untersuchungen für andere Länder. In den USA und Schweden haben Immigranten 

selbst nach Kontrolle für die wichtigsten sozioökonomischen Charakteristika eine signifikant 

höhere Wahrscheinlichkeit des Transferbezugs als Einheimische, wenngleich dieser Unter-

schied insbesondere in den USA sehr gering ist.21 Im Unterschied zu Schweden und 

Deutschland nimmt die Wahrscheinlichkeit des Bezugs von Sozialleistungen in den USA je-

doch mit Dauer der Anwesenheit eines Immigranten zu. In Australien kann die höhere Sozi-

alhilfebezugsquote von Immigranten - wie in Deutschland und in den USA - ebenfalls zu ei-

nem Großteil durch Unterschiede in den sozioökonomischen Charakteristika zwischen den 

Zuwanderern und den Einheimischen erklärt werden (Maani 1993). In Kanada haben Zu-

wanderer eine signifikant negative Residualabhängigkeit, wobei die Wahrscheinlichkeit, So-

zialleistungen zu beziehen, ähnlich wie in den USA mit der Aufenthaltsdauer zunimmt (Baker 

und Benjamin 1995).  

Empirische Studien zu den Determinanten des Sozialhilfebezugs von Ausländern in 

Deutschland kommen nahezu einhellig zu dem Ergebnis, dass nach Kontrolle wichtiger So-

zialstrukturvariablen keine signifikanten Unterschiede in der Inanspruchnahme von Sozialhil-

fe zwischen Ausländern und vergleichbaren Einheimischen festzustellen sind. Die hohe So-

zialhilfequote von Ausländern ist damit überwiegend mit deren relativ zur einheimischen Be-

völkerung schwachen sozialen Struktur zu erklären. Die relativ schwache soziale Struktur 

von Ausländern wiederum ist direkte Folge der vergangenen Einwanderungspolitik Deutsch-

lands.22 In den sechziger und siebziger Jahren wurden im Rahmen der Gastarbeiterpolitik 

überwiegend unqualifizierte Migranten angeworben. Mit der darauffolgenden Politik der Fa-

milienzusammenführung und die Vernachlässigung der Integrationspolitik wurde die relativ 
                                                
21  Siehe Blau  (1984), Borjas und Trejo (1991) und Borjas und Hilton (1996) für die USA und 

Hansen und Lofstrom (1999) für Schweden.  
22  Eine detaillierte Beschreibung der Zuwanderung nach Deutschland findet sich in Schmidt und 

Zimmermann (1992) sowie Bauer et al. (2002). 
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schwache Sozialstruktur der Ausländer weiter verfestigt. Der in den letzten beiden Jahrzehn-

ten zu beobachtende Einbruch der Nachfrage nach unqualifizierter Arbeit führte schließlich 

zu einer stark ansteigenden Sozialhilfequote unter den Ausländern.  

Die gestiegene Sozialhilfequote unter Ausländern in Deutschland ist damit zu einem 

Großteil historisch bedingt und kann angesichts einer sich fundamental ändernden Immigra-

tionspolitik nicht auf zukünftige Zuwanderungsströme übertragen werden. Die in diesem Ab-

schnitt vorgestellten Ergebnisse implizieren weiterhin, dass die Beurteilung einiger weniger 

sozioökonomischer Charakteristika als Einreisekriterium das Risiko des Sozialhilfebezugs 

zukünftiger Immigranten stark verringern könnte. Eine auf die Arbeitsmarkt- und Integrations-

fähigkeit von Immigranten ausgerichtete selektive Zuwanderungspolitik, wie sie auch im 

neuen Zuwanderungsgesetz vorgesehen ist, kann demnach dazu beitragen, die Belastung 

der Sozialkassen durch Zuwanderung einzuschränken. 

 

DER FINANZIERUNGSBEITRAG VON AUSLÄNDERN ZUM SOZIALSYSTEM 

Die existierenden deutschen Studien zu den Determinanten des Transferbezugs ausländi-

scher Haushalte beschäftigen sich ausschließlich mit der Wahrscheinlichkeit des Bezugs von 

Sozialhilfe in Abhängigkeit sozioökonomischer Variablen, nicht jedoch mit der Dauer und 

Höhe des Leistungsbezugs oder der Inanspruchnahme anderer staatlicher Transferleistun-

gen, wie z.B. Wohngeld. Diese Studien geben damit keinen Einblick, inwieweit Zuwanderer 

insgesamt das soziale Sicherungssystem belasten bzw. zu seiner Finanzierung beitragen. 

Die Frage, ob Zuwanderer Nettoempfänger staatlicher Leistungen sind oder ob die Finanzie-

rungsbeiträge der Zuwanderer die von ihnen in Anspruch genommenen Leistungen überstei-

gen, steht jedoch häufig im Mittelpunkt der politischen Diskussion.  

Verschiedene Untersuchungen haben versucht, den Finanzierungsbeitrag von Immigran-

ten zum Sozialversicherungssystem abzuschätzen. Das zentrale Problem derartiger Analy-

sen liegt darin, dass die Ergebnisse eine außergewöhnliche Sensitivität hinsichtlich der den 

Berechnungen zugrundeliegenden Annahmen aufweisen. Von zentraler Bedeutung ist dabei 

einerseits, welche staatlichen Einnahmen und Ausgaben in die jeweiligen Berechnungen 

einbezogen werden. Existierende Studien unterscheiden sich hierbei insbesondere hinsicht-

lich der Berücksichtung staatlich bereitgestellter öffentlicher Güter und Leistungen auf der 

Ausgabenseite und indirekter Steuern auf der Einnahmenseite. Darüber gehen in einem un-

terschiedlichen Ausmaß neben den direkten auch die aus dem Wirtschaftswachstum, der 

Lohnentwicklung und den entsprechenden Veränderungen der staatlichen Einnahmen und 

Ausgaben resultierenden indirekten Effekte der Zuwanderung in die verschiedenen Berech-

nungen ein.  
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Nur die wenigsten Studien berücksichtigen in ihren Berechnungen, dass im Aufnahme-

land mit der Zuwanderung ein unentgeltlicher Zufluss an Humankapital zu verbuchen ist. Für 

die Zuwanderung nach Deutschland von 1988 bis 1991 beziffern Barabas et al. (1992) den 

Wert dieses Humankapitalimports mit 3 Mrd. Euro.  Schließlich unterscheiden sich die exi-

stierenden Studien in der Definition von Ausländern bzw. Zuwanderern. Während sich einige 

Berechnungen nur auf ausländische Zuwanderer der ersten Generation konzentrieren, be-

rücksichtigen andere auch Ausländer der zweiten Generation bzw. Aus- und Übersiedler. 

Aufgrund dieser Unterschiede ist nicht überraschend, dass existierende Studien zu stark 

divergierenden Ergebnissen kommen.23 Auf der Grundlage des SOEP kommt Ulrich (1992) 

zu dem Schluss, dass Ausländer für die öffentlichen Haushalte im Jahr 1984 eine Entlastung 

gewesen sind. Sinn et al. (2000) verwenden ebenfalls Daten aus dem SOEP, berücksichti-

gen aber im Unterschied zu Ulrich (1992) die Nutzung staatlich bereitgestellter öffentlicher 

Güter in Form durchschnittlicher Pro-Kopf-Kosten. Nach Sinn et al. (2000) waren Ausländer 

im Jahr 1997 insgesamt Nettoempfänger staatlicher Leistungen. Dabei stellen Zuwanderer 

mit einer Aufenthaltsdauer von bis zu 25 Jahren eine Belastung für das Sozialsystem dar, 

während Ausländer, die 25 Jahre und länger in Deutschland leben, einen positiven fiskali-

schen Beitrag leisten.  

Miegel (1984), Wehrmann (1989), Barabas et al. (1992) und Loeffelholz und Kopp (1998) 

versuchen mit Hilfe von Makrodaten den Einfluss von Ausländern auf die öffentlichen Haus-

halte abzuschätzen. Während Miegel (1984) und Wehrmann (1989) zu dem Ergebnis kom-

men, dass Ausländer insgesamt eine Belastung darstellen, finden Barabas et al. (1992) und 

Loeffelholz und Köpp (1998), die in ihren Berechnungen auch indirekte fiskalischen Effekte 

der Zuwanderung berücksichtigen, dass die Zuwanderung nach Deutschland seit 1988 eine 

Entlastung der öffentlichen Haushalte bewirkte.  

Im Gegensatz zu den genannten Studien, die den fiskalischen Beitrag von Ausländern zu 

einem bestimmten Zeitpunkt oder einem eher kurzfristigen Zeitraum messen, analysieren 

Bonin, Raffelhüschen und Walliser (2000) sowie Bonin (2001, 2002) mit Hilfe der Methode 

der Generationenbilanzierung die Effekte der Zuwanderung auf die langfristige Entwicklung 

der öffentlichen Haushalte in Deutschland. Den Ergebnissen dieser Studien folgend ist der 

fiskalische Gesamtbeitrag der Zuwanderung zu den öffentlichen Haushalten eindeutig posi-

tiv, sofern künftige Einwanderer eine zu den derzeit in Deutschland lebenden Ausländern 

ähnliche sozioökonomische Struktur aufweisen. Eine auf qualifizierte Zuwanderer ausgerich-

tete selektive Einwanderungspolitik könnte gemäß den Autoren diese positiven fiskalischen 

Effekte noch vergrößern.  

                                                
23  Eine kritische Literaturübersicht findet sich in Ulrich (1992) und in Sinn et al. (2000). 
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Berechnungen des fiskalischen Bei-

trags von Ausländern zu stark divergierenden Ergebnissen kommen, sofern sich diese Be-

rechnungen auf einen bestimmten Zeitpunkt oder einen kurzfristigen Zeitraum beziehen. 

Analysen des langfristigen fiskalischen Beitrags von Ausländern mit Hilfe der Generationen-

bilanzierung konstatieren jedoch, dass Zuwanderung langfristig eine entlastende Wirkung auf 

die öffentlichen Haushalte aufweist. Es muss jedoch an dieser Stelle noch einmal betont 

werden, dass die Ergebnisse derartiger Berechnungen außergewöhnlich stark von den ihnen 

zugrunde liegenden Annahmen abhängen und damit mit Vorsicht interpretiert werden sollten. 

 

RESIDUALABHÄNGIGKEIT UND FINANZIERUNGSBEITRAG -  

INDIKATOREN FÜR MAGNETEFFEKTE? 

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass Ausländer in Deutschland nach Kontrolle 

sozioökonomischer Charakteristika im Vergleich zu Einheimischen keine höhere Wahr-

scheinlichkeit des Sozialhilfebezugs, d.h. keine positive Residualabhängigkeit, aufweisen. 

Berechnungen des fiskalischen Beitrags von Ausländern zum Sozialversicherungssystem 

kommen zu keinem eindeutigen Ergebnis. Es stellt sich die Frage, ob diese Ergebnisse da-

hingehend interpretiert werden können, dass Magneteffekte des Sozialversicherungssystems 

keine bedeutende Rolle spielen. Mit anderen Worten, wäre eine signifikant positive Resi-

dualabhängigkeit bzw. ein negativer fiskalischer Beitrag von Immigranten ein verlässlicher 

Indikator für die Existenz von Magneteffekten?  

In diesem Abschnitt wird aufgezeigt, dass eine derartige Interpretation nur unter sehr re-

striktiven Annahmen zulässig wäre, selbst wenn die bereits diskutierten methodischen Pro-

bleme ausgeräumt werden könnten. Eine überdurchschnittliche Inanspruchnahme des Sozi-

alversicherungssystems durch Immigranten könnte auf vielfältige Faktoren zurückgeführt 

werden, die empirisch nur schwer getrennt voneinander identifiziert werden können. Bei-

spielsweise kann eine positive Residualabhängigkeit oder ein negativer fiskalischer Beitrag 

von Immigranten Ausdruck potentieller Diskriminierung von Immigranten auf dem Arbeits-

markt des Einwanderungslandes sein. Doch selbst wenn keine Diskriminierung von Auslän-

dern vorliegen sollte, ist die Identifizierung der Ursachen einer erhöhten Belastung des Wohl-

fahrtsstaates durch Zuwanderer aufgrund von Assimilations- und Periodeneffekten 

problematisch.  

Zuwanderer haben häufig nur unzureichende Kenntnisse der Sprache des Gastlandes. 

Darüber hinaus kann das im Herkunftsland erworbene Humankapital üblicherweise nur un-

vollständig auf die Erfordernisse des Einwanderungslandes übertragen werden. Dies hat zur 

Folge, dass Zuwanderer zum Zeitpunkt der Einwanderung relativ zu anderweitig vergleichba-

ren Einheimischen geringere Löhne und Beschäftigungsmöglichkeiten aufweisen und damit 
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in einem höheren Ausmaß auf staatliche Transferleistungen angewiesen sind. Mit zuneh-

mender Aufenthaltsdauer investieren Immigranten in das landesspezifische Humankapital 

der Empfängerregion. Aufgrund dieser Investitionen gleichen sich die Löhne und Beschäfti-

gungsaussichten von Ausländern an die der Einheimischen an. 

Internationale Studien zeigen, dass der Arbeitsmarkterfolg zum Zeitpunkt der Einwande-

rung als auch der nachfolgende Assimilationsprozess vom Herkunftsland, dem Wande-

rungsmotiv sowie vom Zeitpunkt der Einwanderung determiniert werden. 24 Aufgrund dieser 

migrationsspezifischen Effekte besteht in Untersuchungen des fiskalischen Beitrags von Im-

migranten zum Sozialsystem, die den Assimilationsprozess nicht explizit berücksichtigen, die 

Möglichkeit, dass ein negativer fiskalischer Beitrag der Immigranten festgestellt wird, obwohl 

diese aufgrund des Assimilationsprozesses über ihren Lebenszyklus hinweg die Sozialkas-

sen entlasten.  

Die Existenz von Assimilationsprozessen impliziert auch wichtige politische Schlussfolge-

runen. Spielen derartige Assimilationsprozesse eine bedeutende Rolle, sollte die Gewährung 

staatlicher Leistung zur Sicherung des Lebensunterhalts zu Beginn des Aufenthalts eines 

Migranten als Investition des Einwanderungslandes angesehen werden. Diese Investition 

ermöglicht den Migranten eine beschleunigte Integration in die Gesellschaft und den Ar-

beitsmarkt. Damit würde sich wiederum die Wahrscheinlichkeit eines über den Lebenszyklus 

des Migranten positiven Finanzierungsbeitrags zum Sozialversicherungssystem erhöhen. 

Wie oben gezeigt, finden Untersuchungen zu den Determinanten des Transferbezugs aus-

ländischer Haushalte in Deutschland überwiegend, dass derartige Assimilationsprozesse 

nicht vernachlässigt werden können. 

Immigranten und Einheimische arbeiten häufig in unterschiedlichen Sektoren und Beru-

fen. In Deutschland sind Ausländer beispielsweise überwiegend in Industrien beschäftigt, die 

einer starken Importkonkurrenz ausgesetzt sind und eher gering qualifizierte Arbeitnehmer 

beschäftigen. Empirische Untersuchungen zur Arbeitsnachfrage nach ausländischen Be-

schäftigten zeigen, dass die ausländische und einheimische Beschäftigung sehr unterschied-

lich auf Konjunkturschwankungen reagiert (Bauer 1998, Bauer und Zimmermann 1996). Auf-

grund dieser unterschiedlichen Konjunkturreagibilität der ausländischen und einheimischen 

Beschäftigung besteht die Möglichkeit, dass in Untersuchungen der Inanspruchnahme des 

sozialen Sicherungssystems durch Ausländer einerseits Effekte der Selbstselektion und an-

dererseits Periodeneffekte vermischt werden.  

Viele der oben genannten Untersuchungen gehen implizit von einer identischen Anpas-

sung der deutschen und ausländischen Beschäftigung - und damit der Abhängigkeit von 

                                                
24  Eine Übersicht der relevanten Literatur findet sich in Bauer und Zimmermann (2002), Borjas 

(1999c), sowie  Zimmermann (1995). 
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staatlichen Transferleistungen - an konjunkturelle Schwankungen aus. Schätzungen der Re-

sidualabhängigkeit, die auf Querschnittsdaten basieren, können daher nicht identifizieren, ob 

der geschätzte Koeffizient auf die Selbstselektion der Migranten oder auf Periodeneffekte 

zurückzuführen ist. Berechnungen des fiskalischen Beitrags von Immigranten zum Sozial-

versicherungssystem basieren ebenfalls häufig auf Querschnittsdaten. Die Ursache eines 

negativen fiskalischen Beitrags könnte daher darauf zurückgeführt werden, dass die den Be-

rechnungen zugrundeliegenden Daten aus einer Periode stammen, in der Ausländer über-

durchschnittlich stark von einer negativen Arbeitsmarktlage betroffen sind. 

Dieser Abschnitt hat gezeigt, dass die Belastung des deutschen Sozialversicherungssy-

stems durch Zuwanderer in vielen Fällen überzeichnet wird. Der starke Anstieg der Sozialhil-

fequote von Ausländern ist zu einem Großteil auf den Anstieg der Asylbewerber- und Flücht-

lingszahlen zurückzuführen. EU-Ausländer belasten das Sozialversicherungssystem nicht 

mehr als Einheimische und die relativ hohe Sozialhilfequote der restlichen Ausländer ist auf 

die deutsche Zuwanderungspolitik der letzten 40 Jahre zurückzuführen. Die Entwicklung der 

Vergangenheit kann nur unter sehr restriktiven Annahmen auf die zukünftige Entwicklung 

übertragen werden. Insbesondere ist die vergangene Entwicklung kein verlässlicher Indikator 

für die Existenz von Magnetwirkung des deutschen Sozialversicherungssystems. 




%�
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Die Ausführungen in Abschnitt 2 dieses Beitrags haben gezeigt, dass auf Basis der existie-

renden empirischen Literatur keine gesicherten Aussagen hinsichtlich der Magneteffekte ei-

nes ausgeprägten Sozialversicherungssystems formuliert werden können. Es stellt sich da-

mit die Frage, welche Politikoptionen einem Einwanderungsland zur Verfügung stehen, die 

die Zuwanderung potentieller Leistungsempfänger verhindern oder zumindest einschränken 

können.  

Das in Abbildung 1a-1c dargestellte Modell impliziert, dass ein Einwanderungsland drei 

Optionen hat, um die Zuwanderung von Transferempfängern zu vermeiden. Eine erste Mög-

lichkeit besteht darin, das Soziahilfeniveau unter das Niveau in anderen Ländern zu senken. 

Ausgehend von Abbildung 1b hätte beispielsweise Land Z die Option, das Mindesteinkom-

men unter das in Land X herrschende Mindesteinkommen ( X
1w ) auf Z

2w  zu senken. In die-

sem Fall würden alle Individuen aus dem Herkunftsland H mit einer Humankapitalausstat-

tung unter S2 in das Land X wandern und alle Individuen mit einer Humankapitalausstattung 

über S2 in ihrem Heimatland verbleiben. Dies kann jedoch zur Folge haben, dass sich Land 

X gezwungen sieht, sein Sozialhilfeniveau ebenfalls zu senken. Aus dieser Situation könnte 

zwischen potentiellen Empfängerländern ein Wettbewerb um das geringste Sozialhilfeniveau 
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(������������������) entstehen, auf welchen im Rahmen der Diskussion um die Osterweite-

rung der EU und der Globalisierungsdebatte häufig verwiesen wird.25 

Eine selektive Zuwanderungspolitik wäre eine zweite Möglichkeit zur Verringerung der 

Zuwanderung potentieller Transferempfänger. Eine derartige Politik erlaubt nur denjenigen 

Personen die Zuwanderung, die aufgrund ihrer Charakteristika eine geringe Wahrscheinlich-

keit aufweisen, von staatlichen Transferleistungen abhängig zu werden. Entsprechend wird 

Personen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit des Transferbezugs die Einwanderung verwei-

gert. Ausgehend von Abbildung 1c
würde Land A zum Zeitpunkt t versuchen die Einwande-

rungspolitik derart zu gestalten, dass nur Personen mit einer Humankapitalausstattung über 

S1 die Einwanderung gestattet wird. Eine derartige Politik wird beispielsweise von Kanada, 

Australien und Neuseeland verfolgt. In diesen Ländern müssen Zuwanderer im Rahmen ei-

nes Punktesystems eine Mindestpunktzahl erreichen, um ein Einwanderungsvisum zu erhal-

ten. Die Punktesysteme bewerten verschiedene Charakteristika der Immigranten, die mit ei-

ner problemlosen Integration in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt korreliert sind.26  

Eine Vielzahl empirischer Studien zeigt, dass Immigranten in Ländern mit einem derarti-

gen Punktesystem im Durchschnitt eine höhere Qualifikation aufweisen und sich schneller in 

den Arbeitsmarkt integrieren als Immigranten in Ländern, die keine aktive Steuerung des 

Zuwanderungsstromes nach ökonomischen Kriterien vornehmen.27 Die im letzten Abschnitt 

vorgestellten empirischen Untersuchungen zeigen, dass eine geringe Zahl von Charakteristi-

ka Unterschiede in der Wahrscheinlichkeit des Sozialhilfebezugs von Ausländern und Ein-

heimischen nahezu vollkommen erklären können. Würden diese Charakteristika als Selekti-

onskriterien für die Erteilung einer Einwanderungserlaubnis verwendet, könnte das Risiko 

einer Zuwanderung in die Sozialversicherungssysteme wirksam eingeschränkt werden. 

Schließlich besitzt das Einwanderungsland die Option, Zuwanderern die Gewährung 

staatlicher Transferzahlung ganz oder zumindest für eine bestimmten Zeitraum zu verwei-

gern.28 Diese Option wird von den meisten Einwanderungsländern praktiziert. Aufgrund einer 

rapide steigenden Sozialhilfeabhängigkeit, wurden 1996 in den USA im Rahmen einer Sozi-

alhilfereform die Möglichkeiten des Bezugs staatlicher Transferleistungen für Immigranten 

drastisch eingeschränkt (Borjas 1999b, S. 119ff). Seit dieser Reform sind Immigranten in den 

USA von den meisten staatlichen Unterstützungsprogrammen ausgeschlossen, bis sie die 

                                                
25  Siehe Brown (2000) für eine Übersicht der relevanten Literatur. 
26  Eine detaillierte Beschreibung der Zuwanderungspolitik in Australien, Kanada und Neuseeland 

geben Zimmermann et al. (2002). 
27  Eine Literaturübersicht findet sich in Zimmermann et al. (2002, Kapitel 5) und Fertig (2002).  
28  Unter diese Politikoption fallen auch Vorschläge, soziale Sicherungssysteme gemäß dem 

Herkunftsland- oder Nationalitätsprinzip auszugestalten, d.h. staatliche Leistungen an Migran-
ten werden - zumindest temporär - nach den Bestimmungen des Herkunftslandes oder sogar 
durch das Herkunftsland selbst gewährt (Sinn et al. 2000). 



 19

amerikanische Staatsbürgerschaft annehmen.29 Im März 1997 hat Australien sein Einwande-

rungsgesetz dahingehend geändert, dass allen Immigranten (mit Ausnahme von Asylanten) 

jeglicher Bezug staatlicher Unterstützungszahlungen für einen Zeitraum von 2 Jahren ver-

wehrt wird (Cobb-Clark 2001).  

Wie bereits angemerkt, ist diese Politikoption nicht in jedem Fall positiv zu bewerten. Die 

Verweigerung staatlicher Transferleistungen zu Beginn des Aufenthalts beschränkt die Mög-

lichkeiten eines Immigranten, in das landesspezifische Humankapital des Einwanderungs-

landes zu investieren. Damit wird tendenziell die Wahrscheinlichkeit einer schnellen und er-

folgreichen Integration der Zuwanderer, und damit auch die Wahrscheinlichkeit eines über 

den Lebenszyklus des Migranten positiven Finanzierungsbeitrags zum Sozialversicherungs-

system verringert. 

In Deutschland haben Ausländer derzeit grundsätzlich einen Anspruch auf Sozialhilfe wie 

Inländer, sofern sie nicht zu dem Zweck eingereist sind, einen Sozialhilfeanspruch zu erlan-

gen. Ausländer, die sozialhilfebedürftig werden, können prinzipiell ausgewiesen werden. Ei-

ne Ausnahme gilt für sozialhilfebedürftige Arbeitnehmer aus EU-Mitgliedsstaaten, die nicht 

ausgewiesen werden können, sofern sie weiterhin erwerbstätig sind und nur ergänzende So-

zialhilfe beanspruchen. Die Möglichkeit der Ausweisung eines Arbeitnehmers aus einem EU-

Mitgliedsstaat besteht erst, wenn dieser mehr als sechs Monate arbeitslos ist.30 Mit kleineren 

Ausnahmen sind derartige Regelungen auch im neuen Zuwanderungsgesetz vorgesehen. 

In diesem Abschnitt wurde aufgezeigt, dass ein Einwanderungsland prinzipiell mehrere 

Möglichkeiten besitzt, die Zuwanderung potentieller Leistungsempfänger effektiv einzu-

schränken. Mit dem am 22. März dieses Jahres im Bundesrat verabschiedeten Zuwande-

rungsgesetz würden insbesondere zwei der zur Verfügung stehenden Politikoptionen ver-

wirklicht. Zum einen wird für Ausländer die Möglichkeit der Inanspruchnahme staatlicher 

Transferleistungen zumindest temporär eingeschränkt. Darüber hinaus ist ein Punktesystem 

nach dem Vorbild Kanadas und Australien vorgesehen. Insbesondere mit der Einführung des 

Punktesystems hat Deutschland einen effektiven Weg zur Verringerung der Zuwanderung in 

das deutsche Sozialversicherungssystem eingeschlagen. Inwieweit das neue Gesetz jedoch 

wirklich dazu beiträgt, dass zukünftige Zuwanderer zu einer Entlastung der Sozialkassen bei-

tragen, wird zentral davon abhängen, welches Gewicht den über das Punktesystem zuwan-

dernden Personen am gesamten Zuwanderungsstrom zugeteilt wird.  

 

 

                                                
29  Um die amerikanische Staatsbürgerschaft zu beantragen, müssen sich Zuwanderer minde-

stens fünf Jahre in den USA aufhalten. 
30  Sinn et al. (2000, Kapitel 3). 
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Im Rahmen der Debatte um das neue Zuwanderungsgesetz in Deutschland wurde häufig die 

Befürchtung geäußert, dass dieses Gesetz die Zuwanderung in die Sozialversicherungssy-

steme nicht wirksam einschränken könne bzw. zu einer zusätzlichen Belastung der Sozial-

kassen durch Zuwanderung von Leistungsempfänger führen würde. Dieser Beitrag analysier-

te die Frage, ob ein großzügig ausgestalteter Sozialstaat zusätzliche Wanderungsanreize 

auslösen kann, die eine nennenswerte Zuwanderung in das Sozialversicherungssystem zur 

Folge hat. Darüber hinaus wurden verschiedene Politikoptionen zur Einschränkung einer 

derartigen Zuwanderung diskutiert.  

In einem einfachen theoretischen Modell wurde dargelegt, das ein großzügiges Sozialsy-

stem die Wanderungsentscheidung eines Individuums in dreierlei Hinsicht beeinflussen 

kann: (i) es kann ursächlicher Auslöser der Wanderung eines Individuums sein; (ii) es kann 

die Wahl des Empfängerlandes beeinflussen; und (iii) es kann die Rückkehr in das Heimat-

land verhindern. Die Frage, inwieweit großzügig ausgestaltete Sozialversicherungssysteme 

ursächlicher Auslöser für die Wanderungsentscheidung von Individuen sind, wurde bisher 

keiner empirischen Analyse unterzogen. Hinsichtlich des Einflusses von Sozialversiche-

rungssystemen auf die Standortwahl und die Rückkehrwahrscheinlichkeit von Migranten ist 

die empirische Evidenz nicht eindeutig. Die Ergebnisse wiesen jedoch darauf hin, dass zu-

mindest keine starken Effekte erwartet werden können. Insgesamt jedoch sind gesicherte 

Aussagen hinsichtlich der Effekte von Sozialversicherungssystemen auf die Wanderungs-

entscheidung von Individuen aufgrund der geringen Zahl relevanter empirischer Studien zu 

diesem Zeitpunkt nicht möglich.  

Die zeitliche Entwicklung und die Struktur der Abhängigkeit ausländischer Haushalte von 

staatlichen Leistungen sowie die empirische Evidenz zu den Determinanten des Sozialhilfe-

bezugs ausländischer Haushalte in Deutschland ergibt ein relativ klares Bild. Der Anstieg der 

Sozialausgaben für Ausländer in Deutschland ist zum einen auf den starken Anstieg der 

Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge in den letzten 15 Jahren zurückzuführen. Die hohe 

Sozialhilfequote der restlichen Ausländer kann überwiegend mit deren relativ zur einheimi-

schen Bevölkerung schwachen sozialen Struktur erklärt werden. Diese ist wiederum direkte 

Folge der deutschen Zuwanderungspolitik der letzten 40 Jahre und der dramatischen Verrin-

gerung der Nachfrage nach gering qualifizierten Arbeitskräften in den letzten beiden Jahr-

zehnten. Die gestiegene Sozialhilfequote unter Ausländern in Deutschland ist damit zu ei-

nem Großteil historisch bedingt und kann angesichts einer sich fundamental ändernden Im-

migrationspolitik nicht auf zukünftige Zuwanderungsströme projiziert werden.  

Aus diesen Erkenntnissen lassen sich einige wichtige politische Implikationen ableiten. 

Ausländer haben relativ zu $�����������	 Einheimischen keine höhere Wahrscheinlichkeit 
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des Sozialhilfebezugs. Eine Verschärfung der Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von 

sozialen Transferzahlungen für bzw. die (temporäre) Verweigerung staatlicher 

Transferzahlungen an Zuwanderer erscheint daher nicht unbedingt notwendig. Eine derartige 

Politik könnte vielmehr zur Folge haben, dass die für eine schnelle Integration der 

Immigranten notwendigen Investitionen in das spezifische Humankapital des 

Einwanderungslandes und den Transfer des im Herkunftsland erworbenen Humankapitals 

erschwert werden. Damit würde sich auch die Wahrscheinlichkeit verringern, dass 

Zuwanderer über ihren Lebenszyklus hinweg zu einer Entlastung der Sozialkassen 

beitragen.  Die Ergebnisse implizieren weiterhin, dass die Beurteilung weniger sozioökonomischer 

Charakteristika bei der Erteilung der Einreiseerlaubnis das Risiko des Sozialbezugs eines 

Immigranten stark verringern könnte. Eine auf die Arbeitsmarkt- und Integrationsfähigkeit ei-

nes Zuwanderers ausgerichtete selektive Zuwanderungspolitik kann demnach effektiv dazu 

beitragen, das Sozialhilferisiko zukünftiger Migranten zu verringern. Deutschland hat mit dem 

neuen Zuwanderungsgesetz - insbesondere mit der vorgesehenen Auswahl von Immigran-

ten nach wirtschaftlichen Gesichtpunkten über ein Punktesystem - einen richtigen Weg zur 

Verringerung der Zuwanderung in das Sozialversicherungssystem eingeschlagen. Inwieweit 

das neue Gesetz jedoch insgesamt zu einer Entlastung der Sozialkassen beitragen kann, 

wird zentral vom Anteil der über das Punktesystem zuwandernden Personen am gesamten 

Zuwanderungsstrom abhängen. 
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:�����3  Statistisches Bundesamt, Bevölkerung, 2001; Statistisches Bundesamt: Ausländer in der So-

zialhilfe- und Asylbewerberleistungsstatistik, 2001; eigene Berechnungen. 
1: Anteil der Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt an der jeweiligen Bevölke-

rungsgruppe.
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